
Dissertationen, Masterarbeiten und Diplomarbeiten bei Prof. 

Griller 

1. Ab Oktober 2015 kann ich die Betreuung von weiteren je zwei Dissertationen, Masterarbeiten 

und Diplomarbeiten übernehmen. Sobald diese Zahl erschöpft ist, wird voraussichtlich bis Herbst 

2016 die Betreuung weiterer Abschlussarbeiten nicht möglich sein. Die Entscheidung, welche 

Betreuungen übernommen werden, fällt Ende Oktober 2015. 

 

Die Übernahme der Betreuung erfolgt nach den folgenden Grundsätzen: 

2. Voraussetzung für die Übernahme der Betreuung ist: 

• Für Dissertationen: Juristische Diplom- oder Masterarbeit oder starke juristische Elementen in 

solchen Arbeiten. 

• überdurchschnittlicher Studienerfolg (primär beurteilt nach Prüfungsleistungen und 

Studiendauer). 

3. Voraussetzung für ein Gespräch zur Frage der Übernahme der Betreuung ist die 

Übersendung folgender Unterlagen: 

• Lebenslauf samt detaillierten Angaben zum Studienerfolg 

• Themenvorschlag und vorläufige Gliederung (nicht länger als eine Seite) 

• vorläufige Literaturliste (nicht länger als eine Seite) 

Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, im Sekretariat zu erfragen, ob sich die Mühe noch lohnt 

oder ob die Plätze schon vergeben sind. 

4. Für Dissertationsthemen besteht derzeit eine Beschränkung auf folgende Sachbereiche: 

• Wirtschafts- und Währungsunion 

• Bankenunion 

• Finanzdienstleistungen 

• Außenwirtschaft 

• Unionsbürgerschaft 

• Verfassungsfragen der EU, und zwar vorzugsweise  

• Rechtsfragen der Institutionen 

• Grundrechte 

• Verhältnis nationale Verfassungen – EU-Verfassung 

• Fragen im Bereich WWU- oder Außenwirtschaftsthemen 
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